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1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 
Die Stadt Bad Vilbel entwickelt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Quellenpark Südwest“ Gewerbegebietsflächen (GE gemäß BauNVO). Die 
Gewerbegebietsflächen werden in der Nachbarschaft weiterer Gewerbege-
bietsflächen des Bebauungsplanes der 9. Änderung „Krebsschere“ ausgewie-
sen. Zusätzliche Geräuschimmissionen im Plangebiet treten durch Fern-
lärmeinwirkungen der östlich vorbeiführenden Bahnlinie sowie der westlich ge-
legenen Bundesstraße B 3 auf.  
 
Im Zuge des Aufstellungsverfahrens zu diesem Bebauungsplan ist beabsich-
tigt, für das Plangebiet des Bebauungsplanes „Quellenpark Südwest“ die nach 
dem Verfahren der DIN 4109 zu berücksichtigenden „maßgeblichen Außen-
lärmpegel“ als Dimensionierungsgrundlage für passive Schallschutzmaßnah-
men bei der Herstellung des Gebäudes zu ermitteln und im Rahmen der Fest-
setzungsmöglichkeiten für das Plangebiet vorzugeben. Anhand dieses „Belas-
tungswertes“ können nach dem Berechnungsverfahren der DIN 4109 [2018] 
die Anforderungen an den passiven Schallschutz der hier entstehenden Ge-
bäude berücksichtigt werden - soweit diese „schutzbedürftige Nutzungen“ im 
Sinne der DIN 4109 aufnehmen werden (Büroräume, zulässige Wohnnutzun-
gen in der Gewerbegebietsfläche etc.). Für Raumgruppen, die selbst „ge-
räuscherzeugend“ sind oder hohe Innengeräuschpegel aufweisen (Produkti-
onsräume, Lagerräume etc.) bestehen nach den Regelungen der DIN 4109 
keine Anforderungen an den passiven Schallschutz bei der Herstellung der 
Gebäudehülle. 
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2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGE 
 
 
Für die schalltechnischen Untersuchungen standen uns folgende Unterlagen 
zur Verfügung: 
 
 Bebauungsplan „Krebsschere“, 6. Änderung, Planstand Entwurf 

06.12.2018 
gefertigt: ROB Planergruppe, 65824 Schwalbach/Ts. 
 

 Auszug aus den Planfeststellungsunterlagen mit Darstellung der Schall-
schutzeinrichtungen, Lageplan 1 und Lageplan 2, DB Netz AG, Planstand 
1998 
 

 Höhenvermessung/Gleisaufmaß der DB-Strecke in Höhe des Plangebie-
tes, 28.05.2015 
gefertigt: Vermessungsbüro Grandjean + Kollegen, 60388 Frankfurt 
 

 Streckenbelegungsdaten der DB AG, Bereich Bad Vilbel, Strecke 3745, 
3684 und 3900 vom 19.05.2015, Prognosezeitraum 2025,  
mitgeteilt Deutsche Bahn AG, DB Umwelt, Schall- und Erschütterungs-
schutz, 10115 Berlin 
 

 Verkehrstechnische Untersuchung Prognose-Planfall 2 (2030/35) zum Be-
bauungsplan „Krebsschere“ (9. Änderung), 09/2018 
gefertigt: iMB PLAN im Auftrag der Stadt Bad Vilbel 
 

 Bebauungsplan „Krebsschere“, 9. Änderung, Entwurf mit Emissionskontin-
genten für die GE-Flächen, 08/2018 
gefertigt: ROB Planergruppe, 65824 Schwalbach/Ts. 
 

 Bebauungsplan „Quellenpark Südwest“, Vorentwurf, Vorabzug, 
17.04.2019 
gefertigt: ROB Planergruppe, 65824 Schwalbach/Ts. 
 

 
  



Seite 5 zur Schalltechnischen Stellungnahme P 19023-1 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

Folgende Normen und Richtlinien wurden für die Bearbeitung herangezogen: 
 
 
DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hin-

weise für die Planung, Ausgabe Juli 2002 
 
Beiblatt 1 zu 
DIN 18005, Teil 1 

Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren, 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städte-
bauliche Planung, Ausgabe 1987  

 
RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen,  

Ausgabe 1990 
 
16. BImSchV 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung) 

 
Schall 03 Berechnung des Beurteilungspegels für Schienen-

wege, 2014 
 
DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau, Mindestanforderungen, 

Januar 2018 
 
DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau, Rechnerische Nach- 

weise der Erfüllung der Anforderungen 
Januar 2018 

 
DIN 45691 Geräuschkontingentierung  

Dezember 2006 
 
 
Soweit darüber hinaus Normen, Richtlinien und Rechtsvorschriften zur An-
wendung kommen, sind diese im Text genannt und ggf. erläutert. 
 
 
 

  



Seite 6 zur Schalltechnischen Stellungnahme P 19023-1 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

3. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
 
 
3.1 STRASSEN- UND SCHIENENVERKEHR 
 
 
3.1.1 Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 

 
 
Die schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, 
gemäß nachfolgender Tabelle 1, sind aus der Sicht des Schallschutzes im 
Städtebau anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Aus diesem 
Grunde sind die schalltechnischen Orientierungswerte in einem Beiblatt aufge-
nommen worden und nicht Bestandteil der Norm. 
 
Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 

DIN 18005 
 

Einwirkungsort Schalltechnischer Orientierungswert 

 tags nachts 

 dB(A) dB(A) 

   

Reine Wohngebiete (WR), 50 40/35 

Wochenendhausgebiete,   

Ferienhausgebiete   

   

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45/40 

Kleinsiedlungsgebiete (WS)   

und Campingplatzgebiete   

   

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40 

   

Dorfgebiete (MD und 60 50/45 

Mischgebiete (MI)   

   

Kerngebiete (MK) und 65 55/50 

Gewerbegebiete (GE) 

 

  

 
 
Der niedrigere Nachtwert gilt jeweils für Geräuschimmissionen von Industrie-, 
Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentli-
chen Betrieben. 
 
Im Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, wird vermerkt, dass die Orientierungswerte 
bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbauten Grundstücksflächen 
in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen 
werden sollen. 
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3.1.2 Verkehrslärmschutzverordnung 
 
 
Stellt die Gemeinde einen Bauleitplan auf, so hat sie nach § 1, Abs. 6 BauGB 
alle Belange abzuwägen. Dazu gehört nach § 1, Abs. 5 BauGB u.a. gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und nach § 1a die Belange des Immissions-
schutzrechtes.  
 
Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen durch Straßen- und Schienenver-
kehr können zur Kennzeichnung von „schädlichen Umwelteinwirkungen“ im 
Sinne des BImSchG die der Verkehrslärmschutzverordnung für den Neubau 
oder die wesentliche Änderung eines Verkehrsweges genannten Immissions-
grenzwerte herangezogen werden. Diese betragen in Gewerbegebietsflächen  
 

tags 69 dB(A), 
nachts 59 dB(A). 

 
Überschreiten die Verkehrsgeräuschbelastungen die gebietsabhängig anzu-
wendenden Immissionsgrenzwerte, sind bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes Schallschutzmaßnahmen für die betroffenen Gebäude vorzusehen, 
soweit diese schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109 aufweisen (Bü-
roflächen/zulässige Wohnnutzungen in Gewerbegebietsflächen, Schulungs-
räume etc.). 
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3.2 GEWERBLICHE GERÄUSCHIMMISSIONEN 
 
 
Der Bebauungsplan „Quellenpark Südwest“ wird für die ausgewiesenen Ge-
werbegebietsflächen Emissionskontingente festsetzen. Diese sind so ausge-
richtet, dass der hierdurch hervorgerufene Immissionsbeitrag in Verbindung 
mit weiteren Gewerbegebietsflächen in der Nachbarschaft dieses Bebauungs-
planes die Richtwerteinhaltung „in der Summe“ sicherstellt. 
 
Bei der Ermittlung der „maßgeblichen Außenlärmpegel“ für das Plangebiet 
selbst wird in der Summenbildung mit den weiteren zu berücksichtigenden 
Geräuschbelastungen (Straßen- und Schienenverkehr) der in Gewerbegebie-
ten tags und nachts nach TA Lärm zulässige Immissionspegel für gewerbliche 
Geräuschimmissionen berücksichtigt. 
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4. SCHALLTECHNISCHE BERECHNUNGEN 
 
 

4.1 STRASSENVERKEHR 
 
 

4.1.1 Eingangsdaten 
 
 
Für die schalltechnischen Berechnungen werden die Ergebnisse der Ver-
kehrsuntersuchungen zum Bebauungsplan „Krebsschere“, (9. Änderung), 
Prognose-Planfall 2, herangezogen /1/: 
 
 Nordumgehung, West DTV 24.700 Kfz  pT/N 4,6 % 
 Nordumgehung, Ost DTV 18.500 Kfz  pT/N 5,0 % 
 
 Erschließung, 
 Paul-Ehrlich-Straße DTV   3.800 Kfz  pT/N 3,2 % 
 B 3 DTV 44.800 Kfz  pT/N 4,0 % 
 
Für die Straßenoberfläche wird eine Asphaltdeckschicht mit DStro = 0 dB be-
rücksichtigt. Die Fahrtgeschwindigkeit auf der L 3008 in Höhe des Plangebie-
tes wird mit v = 60 km/h für Pkw und Lkw eingestellt. Für die Erschließungs-
straße wird v = 50 km/h, im Plangebiet v = 30 km/h berücksichtigt. 
 
Zuschläge zur Berücksichtigung erhöhter Störwirkungen durch signalgesteuer-
te Kreuzungen und Einmündungen werden nach /2/ berücksichtigt. 

 
  

                                                
/1/ Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan „Krebsschere“ (9. Änderung), imB PLAN GmbH, 09/2018 
/2/ RLS-90, Tabelle 2,  bis   40 m zur Kreuzung +3 dB 
   bis   70 m zur Kreuzung +2 dB 
   bis 100 m zur Kreuzung +1 dB 
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4.1.2 Berechnungsverfahren 
 
 
Ausgehend von der, in Abhängigkeit der Verkehrsstärke, dem Lkw-Anteil, der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der Art der Straßenoberfläche und der 
Gradienten und der Steigung des zu betrachtenden Straßenabschnittes, be-
rechneten Schallemission eines Verkehrsweges wird der vom Straßenverkehr 
an einem Immissionsort erzeugte Mittelungspegel unter Berücksichtigung der 
topographischen Verhältnisse sowie der Pegelminderung durch Abschirmung 
und Pegelerhöhung durch Reflektionen errechnet. 
 
Der Beurteilungspegel von Verkehrsgeräuschen wird getrennt für Tag und 
Nacht berechnet: 
 

Lr,T  für die Zeit von 06:00 – 22:00 Uhr und 
Lr,N  für die Zeit von 22:00 – 06:00 Uhr. 

 
 
Der Emissionspegel der Straße bestimmt sich nach 
 

Lm,E = Lm(25) + DV + DStr0 + DStg + DE 
 
Hierin bedeuten: 
 
Lm(25) = Mittelungspegel in 25 m Entfernung zur Straßenmitte 

Dv = Korrektur für unterschiedliche zulässige 
  Höchstgeschwindigkeiten 

DStr = Korrektor für unterschiedliche Straßenoberflächen 

DStg = Zuschlag für Steigungen und Gefälle 

DE = Korrektur zur Berücksichtigung der Absorptionseigenschaften  
  von reflektierenden Flächen 

 
Zur Berechnung des Mittelungspegels von einer mehrstreifigen Straße wird je 
eine Schallquelle über den Mitten der beiden äußeren Fahrstreifen angenom-
men. Für diese werden die Mittelungspegel getrennt berechnet und energetisch 
zum Mittelungspegel Lm an der Straße zusammengefasst. 
 

Lm = Lm,E + Ds + DBM + DB 

 
mit 
 
Lm = Emissionspegel 

DS = Pegeländerung zur Berücksichtigung des Abstandes und der Luft- 
  absorption 

DBM = Pegeländerung zur Berücksichtigung der Boden- und Meteorologie 
  dämpfung 

DB = Pegeländerung durch topografische Gegebenheiten und bauliche  
  Maßnahmen 
 
Für die Berechnungen wurde das EDV-Programm Cadna A, Vers. 2020, ver-
wendet. 
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4.1.3 Berechnungsergebnisse 
 
 
Die im Plangebiet auftretenden Geräuschimmissionen, berechnet nach dem 
Verfahren der RLS-90 und unter Berücksichtigung der „extern vorgesehenen 
Abschirmeinrichtungen an den Verkehrswegen“ betragen 
 

Lm,T ~ 58 - 60 dB(A), 
Lm,N ~ 51 - 53 dB(A). 

 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Einhaltung und Unterschreitung 
der Planungsempfehlungen der DIN 18005 für Gewerbegebiete - 65 dB(A) - 
erreicht wird. Ebenso werden die um 4 dB höheren Immissionsgrenzwerte der 
Verkehrslärmschutzverordnung für Gewerbegebiete - 69 dB(A) - durch den 
Immissionsanteil des Straßenverkehrs eingehalten und unterschritten. 
 
Für die Nachtzeit werden die Planungsempfehlungen der DIN 18005                
- 55 dB(A) - wie auch der Immissionsgrenzwert der Verkehrslärmschutzver-
ordnung - 59 dB(A) - eingehalten und unterschritten. 
 
Der Immissionsanteil aus dem Straßenverkehr wird im Zuge der Betrachtun-
gen zum passiven Schallschutz in Verbindung mit den hier einwirkenden Ge-
räuschimmissionen des Schienenverkehrs nach dem Berechnungsverfahren 
der DIN 4109 (kumulierende Betrachtung der maßgeblichen Außenlärmpegel 
einzelner Verkehrswege) berücksichtigt. 
 
 

  








